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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in seine 
wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary com-
mittees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics of 
labour market policy. 
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Zusammenfassung 

Zur Vorbereitung des Jahresgutachtens 2016/2017 des Sachverständigenrats zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde das IAB um seine Exper-
tise zur stark verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit gebeten. Langzeitarbeitslose konn-
ten in der letzten Dekade zwar durchaus von der Zunahme der Beschäftigung in 
Deutschland profitieren. Parallel zur Arbeitslosigkeit insgesamt ist seit 2012 allerdings 
kein Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit mehr zu verzeichnen, ihr Ausmaß liegt 
relativ stabil bei etwas über einer Million Personen. 

Im Herbst 2016 äußerte sich das IAB zu den Möglichkeiten der Verringerung von 
Langzeitarbeitslosigkeit durch Beratung und Vermittlung sowie die aktive Arbeits-
marktpolitik und ging dabei auf mögliche Ursachen für die Verfestigung der Langzeit-
arbeitslosigkeit, auf eine bessere finanzielle Ausgestaltung der aktiven Arbeitsmarkt-
politik, auf spezifische Qualifizierungsbedarfe wie auch auf Instrumente wie öffentlich 
geförderte Beschäftigung und einen sozialen Arbeitsmarkt ein. Das IAB äußerte sich 
außerdem zur Rolle des Niedriglohnsektors für Langzeitarbeitslose, zum Einfluss des 
Anspruchslohns auf den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und zu den bisherigen 
Forschungsergebnissen zur Wirkung der Ausnahmeregelung vom Mindestlohn für 
Langzeitarbeitslose. Die Erkenntnisse hierzu werden in der vorliegenden Stellung-
nahme zusammengefasst.  

Abstract 

In preparation for the Annual Report 2016/2017 of the German Council of Economic 
Experts, the IAB was asked to provide its expertise on strongly persistent long-term 
unemployment. Indeed, the long-term unemployed benefited from the increase in em-
ployment in Germany over the last decade. Since 2012, however, in line with the 
overall development of unemployment, there has been no further reduction in the 
number of long-term unemployed. Since then, the level of long-term unemployment 
has remained relatively stable at somewhat over a million persons. 

In autumn 2016, the IAB commented on the possibilities for reducing long-term un-
employment by means of counselling and placement as well as active labour market 
policy. In doing so, it elaborated on possible reasons why long-term unemployment is 
so entrenched; on how active labour market policy financing could be improved; on 
specific qualification requirements; and also on instruments such as publicly subsi-
dised employment and a social labour market. Moreover, the IAB commented on the 
role of the low-wage sector for the long-term unemployed, on the influence of the 
reservation wage in reducing long-term unemployment, and on research results deal-
ing with the effect of exemption from the minimum wage for the long-term unem-
ployed. The findings are summarised in this current statement. 
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1 Vorbemerkung 
Zur Vorbereitung des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird das IAB seit mehreren Jahren um seine 
Expertise zu verschiedenen Aspekten des Arbeitsmarktes gebeten. Im Vorfeld des 
aktuellen Jahresgutachtens 2016/17 betraf einer dieser Aspekte die stark verfestigte 
Langzeitarbeitslosigkeit.  

Im Herbst 2016 äußerte sich das IAB zu den Möglichkeiten der Verringerung von 
Langzeitarbeitslosigkeit durch Beratung und Vermittlung sowie die aktive Arbeits-
marktpolitik und ging dabei auf mögliche Ursachen für die Verfestigung der Langzeit-
arbeitslosigkeit, auf eine bessere finanzielle Ausgestaltung der aktiven Arbeitsmarkt-
politik, auf spezifische Qualifizierungsbedarfe wie auch auf Instrumente wie öffentlich 
geförderte Beschäftigung und einen sozialen Arbeitsmarkt ein. Das IAB äußerte sich 
außerdem zur Rolle des Niedriglohnsektors für Langzeitarbeitslose, zum Einfluss des 
Anspruchslohns auf den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und zu den bisherigen 
Forschungsergebnissen zur Wirkung der Ausnahmeregelung vom Mindestlohn für 
Langzeitarbeitslose. Die Erkenntnisse hierzu werden in der vorliegenden Stellung-
nahme zusammengefasst.  

2 Möglichkeiten zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit 
Im Jahresdurchschnitt 2014 gab es in Deutschland etwas mehr als eine Million Per-
sonen, die seit mindestens zwölf Monaten arbeitslos waren. Die Zahl der Langzeitar-
beitslosen hat in der letzten Dekade, vor allem im Zeitraum zwischen 2006 und 2010, 
stark abgenommen (Klinger/Rothe 2010). Die Langzeitarbeitslosen konnten also in 
diesem Zeitraum durchaus von der Zunahme der Beschäftigung in Deutschland pro-
fitieren. Seit dem Jahr 2012 ist kein Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit mehr zu 
verzeichnen, ihr Ausmaß liegt relativ stabil bei etwas über einer Million Personen 
(Bruckmeier et al. 2015).  

Neben der Langzeitarbeitslosigkeit, die in knapp 90 Prozent der Fälle im Rechtskreis 
SGB II angesiedelt ist, gibt es gleichzeitig eine anhaltend hohe Zahl an Empfängern 
von Leistungen der Grundsicherung im erwerbsfähigen Alter (4,4 Millionen), von de-
nen im Jahr 2013 rund 3,1 Millionen Langzeitleistungsbezieher waren (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit 2015). Nur knapp die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungs-
bezieher ist tatsächlich auch als arbeitslos registriert (1,97 Millionen), wovon wiede-
rum nur knapp die Hälfte (951.000) zu den Langzeitarbeitslosen gehört (Bruckmeier 
et al. 2015). 

Dass es zuletzt nicht mehr zu einem Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit gekommen 
ist, könnte darin begründet sein, dass unter den Langzeitarbeitslosen vermehrt Per-
sonen mit geringen Arbeitsmarktchancen verblieben sind. Die Anteile von geringqua-
lifizierten wie auch von älteren Langzeitarbeitslosen sind von 2010 bis 2014 leicht 
gestiegen. Zudem erhöhte sich der Anteil der Langzeitarbeitslosen, die bereits seit 
mindestens zwei Jahren arbeitslos sind (siehe Tabelle 1, Bruckmeier et al. 2015). 



IAB-Stellungnahme 2/2017 6 

Ein höheres Alter und ein geringes Qualifikationsniveau gehören aus Sicht des IAB 
zu einer Reihe von Merkmalen, die die Chancen von Arbeitslosen auf Integration in 
den Arbeitsmarkt beeinträchtigen. Achatz und Trappmann (2011) sowie Beste und 
Trappmann (2016) legen eine Liste solcher sogenannten Vermittlungshemmnisse 
vor. Diese verringern die Wahrscheinlichkeit, den Bezug von Arbeitslosengeld II in 
eine Erwerbstätigkeit mit einem Erwerbseinkommen von mehr als 400 Euro zu ver-
lassen – verglichen mit einer Referenzgruppe, die solche Hemmnisse nicht aufweist. 

Tabelle 1: Ausgewählte Strukturmerkmale von Langzeitarbeitslosen  
      im Zeitvergleich Juni 2010 und Juni 2014, Anteile in % 

  Juni 2010 Juni 2014 

Berufsausbildung     
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 46,9 50,6 
Betriebliche/schulische Ausbildung 42,2 42,2 
Akademische Ausbildung 3,8 4,6 

Anforderungsniveau     
Helfer 42,3 51,8 
Fachkraft 40,4 37,1 
Spezialist 3,7 3,5 
Experte 3,2 3,3 

Alter     
15-24 Jahre 2,4 2,5 
25-34 Jahre 19,7 18,4 
35-44 Jahre 26,0 22,6 
45-54 Jahre 30,6 29,8 
55-64 Jahre 21,3 26,4 

Dauer der Arbeitslosigkeit     
1 bis unter 2 Jahre 50,3 45,7 
2 Jahre und länger 49,7 54,3 

Quelle: Bruckmeier et al. (2015), Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Zu den Vermittlungshemmnissen gehören ein höheres Alter, niedrige Qualifikation, 
gesundheitliche Einschränkungen, Migrationshintergrund bzw. mangelnde Sprach-
kenntnisse sowie für Frauen das Zusammenleben mit Kindern im Haushalt. Allerdings 
können nicht alle diese Hemmnisse primär als „in der Person liegend“ betrachtet wer-
den: Die Tatsache, dass Frauen mit Kindern unter drei Jahren geringere Chancen 
haben, die Grundsicherung mit einer Erwerbstätigkeit zu verlassen, weist beispiels-
weise auf Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (zum Beispiel feh-
lende Kinderbetreuung) oder auf eine häusliche Arbeitsteilung, die zu Lasten der Frau 
geht, hin – und nicht zwingend auf fehlende Arbeitsmarktchancen der Mutter selbst. 

Ein höheres Alter und gesundheitliche Einschränkungen sind zwei Hemmnisse, die 
miteinander zusammenhängen. Ältere Grundsicherungsempfänger schätzen ihre 
körperliche Gesundheit besonders schlecht ein (Eggs et al. 2014). Bei älteren Perso-
nen ab 55 Jahren, die insgesamt ungefähr ein Viertel der Langzeitarbeitslosen aus-
machen, können sich sowohl gesundheitliche Einschränkungen als auch nicht mehr 
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verwertbare Qualifikationen nachteilig auf die Wiedereingliederungschancen in den 
Arbeitsmarkt auswirken. 

Neben einem höheren Alter und möglichen gesundheitlichen Einschränkungen stellt 
insbesondere das eher schwache Qualifikationsniveau von Langzeitarbeitslosen ein 
bedeutendes Vermittlungshemmnis dar. So hatte im Jahr 2014 etwas mehr als die 
Hälfte der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Dem ge-
genüber sind jedoch die meisten offenen Stellen im mittleren Qualifikationssegment 
angesiedelt (siehe Tabelle 2): 

Tabelle 2: Offene Stellen am 1. Arbeitsmarkt nach Qualifikationsniveau,  
      Anteil in Prozent 

Jahr 
 
 

Ohne Berufs- 
abschluss/ 
Ungelernt 

Gewerblicher, kaufmännischer oder 
sonstiger Ausbildungsabschluss 
inklusive Fachschulabschluss 

Fachhochschul-/ 
Hochschulabschluss 
 

2010 21 57 22 

2011 17 66 17 

2012 19 62 19 

2013 20 58 22 

2014 18 62 20 

2015 19 65 16 

Quelle: IAB-Stellenerhebung, http://www.iab.de/de/daten/arbeitsmarktentwicklung.aspx: 
            „Gesamtwirtschaftliches Stellenangebot“. 
 

Die geringen Integrationschancen von Langzeitarbeitslosen sind demnach auch 
Folge eines Missverhältnisses zwischen den Qualifikationsanforderungen der offenen 
Stellen und den Qualifikationsvoraussetzungen der Langzeitarbeitslosen.  

Für die Verbesserung der Situation der Langzeitarbeitslosen, wie auch der größeren 
Gruppe der Langzeitleistungsbezieher, sehen wir mehrere Ansatzpunkte (Hohmeyer 
et al. 2015). Zum einen muss der Heterogenität der betroffenen Gruppe und den mit-
unter komplexen Problemlagen bei der Beratung und Vermittlung Rechnung getragen 
werden. Zum zweiten sind Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik – insbeson-
dere durch nachhaltige, berufliche Qualifizierung – dazu in der Lage, Vermittlungs-
hemmnisse abzubauen. Für einen begrenzten Personenkreis, der mittelfristig geringe 
Chancen auf eine ungeförderte Beschäftigung hat, wäre ein sozialer Arbeitsmarkt zur 
Sicherung sozialer Teilhabe sinnvoll.  

Für die Beendigung des Grundsicherungsbezugs ist bei den Betroffenen allerdings 
die Überwindung der individuellen (Langzeit-)Arbeitslosigkeit nicht hinreichend. Da es 
unter den SGB-II-Leistungsbeziehern insbesondere in Familienhaushalten einen 
überdurchschnittlichen Anteil an Aufstockern gibt, sollte hier der Blick auf das Er-
werbstätigkeitspotenzial der Familie, die Höhe der Entlohnung und die Beschäfti-
gungsstabilität gerichtet werden. Ansatzpunkte liegen dabei zum einen in einer Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum anderen in der Förde-
rung abschlussorientierter Formen der Qualifizierung. 

http://www.iab.de/de/daten/arbeitsmarktentwicklung.aspx
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Beratung und Vermittlung  
Beratung und Vermittlung bilden die Basisdienstleistung der Jobcenter für Leistungs-
bezieherinnen und Leistungsbezieher im SGB II (vgl. im Folgenden Hohmeyer et al. 
2015). Dabei kommen dem Kontakt zu den Integrationsfachkräften zwei eigenstän-
dige Funktionen zu. Die genuine Funktion besteht darin, zusammen mit den Arbeits-
losen Suchstrategien zu entwickeln und diese nachzuhalten, Stellensuchläufe durch-
zuführen und die Betroffenen bei Misserfolgen zu unterstützen und weiter zu motivie-
ren. Darüber hinaus haben die Gespräche auch eine unterstützende Funktion für wei-
tere arbeitsmarktpolitische Aktivitäten: Hier wird der Handlungsbedarf ermittelt, Chan-
cen und Risiken unterschiedlicher Fördermöglichkeiten können abgeschätzt werden, 
und die Gespräche leisten einen Beitrag dazu, die Voraussetzungen und die Motiva-
tion zur Teilnahme an Maßnahmen abzuklären.  

Verschiedene Studien kommen unabhängig von der Dauer der Arbeitslosigkeit zu 
dem Ergebnis, dass eine intensivere Beratung mit einem besseren Betreuungs-
schlüssel zu mehr Vermittlungen führt (Kruppe et al. 2008, Hofmann et al. 2010). In-
ternational findet sich ebenfalls Unterstützung für die These eines positiven Einflus-
ses häufiger Beratungsgespräche auf die Integrationswahrscheinlichkeit (vgl. Hof-
mann et al. 2014, siehe auch Rosholm 2014). Gleichzeitig finden sich Hinweise auf 
qualitative Probleme der Beratung und Vermittlung, insbesondere im SGB II. Manche 
Fachkräfte sind überfordert von der Komplexität der Probleme, tun sich schwer damit, 
Arbeitslosen eine ehrliche Rückmeldung zu geben, lassen ressourcenorientierte Stra-
tegien vermissen oder sie unterlassen es, wichtige Sachverhalte, zum Beispiel zu 
gesundheitlichen Problemen, zu klären (Schütz et al. 2011a, Oschmiansky et al. 
2014).  

Neuere Studien aus dem Bereich des SGB II unterstützen die Bedeutung intensiver 
Betreuung auch für Langzeitarbeitslose. Die Evaluation des Bundesprogramms „Per-
spektive 50plus“ zeigt, dass die Programmteilnahme eine deutliche Erhöhung der In-
tegrationswahrscheinlichkeit um circa zehn Prozentpunkte mit sich brachte. Welchen 
Anteil Beratungsgespräche daran hatten, ist unklar, weil es regional unterschiedliche 
Konzepte der Umsetzung des Bundesprogramms gab (IAQ/IAW 2012). Außerdem 
ging eine Arbeitsaufnahme bei der überwiegend arbeitsmarktfernen Klientel von „Per-
spektive 50plus“ relativ selten mit einem Austritt aus dem Leistungsbezug einher, weil 
die Betroffenen häufig nicht Vollzeit arbeiten können.  

Eindeutiger auf eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels war das Modellprojekt 
„Berliner Joboffensive“ (BJO) ausgerichtet. 600 zusätzliche Vermittler in den zwölf 
Berliner Jobcentern sollten die Integrationszahlen bei Arbeitslosen mit marktnahen 
Profilen verbessern. Hier ergab die Evaluation positive Wirkungen im Sinne einer 
zehnprozentigen Steigerung der individuellen Beschäftigungswahrscheinlichkeit (das 
entspricht anderthalb Prozentpunkten pro Monat). Auch die Stabilität sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung entwickelte sich positiv. Außerdem führte das Projekt 
in großem Umfang zu einer Beendigung des Leistungsbezugs und zu einem geringe-
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ren Bedarf an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Die positiven Effekte werden da-
bei nicht mit schlechteren Ergebnissen bei den marktfernen Berliner Kunden erkauft; 
im Gegenteil deutet die Evaluation auch hier auf einen leicht positiven Effekt hin (Fer-
tig 2015).  

Nach der Kosten-Nutzen-Rechnung der Evaluation belaufen sich allein die Einspa-
rungen an SGB-II-Leistungen durch den höheren Vermittlereinsatz auf mehr als 100 
Millionen Euro im Verlauf von 19 Monaten. Rechnet man die Steuereinnahmen und 
Sozialversicherungsbeiträge hinzu, die durch zusätzliche Beschäftigung entstanden 
sein könnten, ergibt sich ein positiver fiskalischer Effekt von 150 Millionen Euro. Al-
lerdings ist eine Übertragung des Modells auf andere Regionen wegen der besonde-
ren Situation in Berlin nur bedingt möglich.  

Die Implementationsstudie der BJO (Egenolf et al. 2014) verweist darüber hinaus auf 
weitere Vorteile. Die Befunde der Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass das 
Projekt zu einer intensiveren und individuelleren Betreuung der Klientel geführt hat. 
Wichtige Elemente lassen sich an individuellen Stärken- und Schwächenanalysen, an 
der Entwicklung eines gemeinsamen Problemverständnisses zwischen Integrations-
fachkräften und Kundinnen und Kunden, am Aufbau eines stärkeren Vertrauensver-
hältnisses, an der Erarbeitung und Umsetzung adäquater individueller Integrations-
strategien sowie an der regelmäßigen Nachhaltung von Vereinbarungen und Bewer-
bungsbemühungen festmachen. Die Autoren der Studie schreiben die Wirkungen 
zwei wesentlichen Faktoren zu: Einerseits einem „Mentalitätswandel“ in den Berliner 
Jobcentern hin zu einer „Vermittlungsmentalität“ (bei einer geringeren Konzentration 
auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen), andererseits Spezialisierungseffekten durch 
die getrennte Betreuung von marktnahen und marktfernen Kundinnen und Kunden. 

Zur Bedeutung von Beratung und Betreuung für besonders arbeitsmarktferne Arbeits-
lose gibt es bislang keine belastbaren Ergebnisse. Die Struktur der Klientel legt jedoch 
nahe, dass Kooperationen zwischen verschiedenen Trägern – zum Beispiel im Rah-
men der kommunalen Eingliederungsleistungen – zu intensivieren sind. Die vielfach 
komplexen Probleme der Betroffenen lassen eine rein vermittlungsorientierte Bera-
tung als nicht vielversprechend erscheinen. Daher wird es zunehmend wichtig, 
rechtskreisübergreifende Aktivitäten zu stärken, um soziale, gesundheitliche und fa-
miliäre Probleme gemeinsam mit Arbeitsmarktproblemen bearbeiten zu können. Ge-
stärkt werden sollten in diesem Zusammenhang intensivere und komplexe Betreu-
ungsansätze wie das beschäftigungsorientierte Fallmanagement in den Jobcentern. 
Ein gutes Beispiel für komplexe Betreuung sind weiterhin die auf junge Menschen 
spezialisierten Jugendberufsagenturen, die eine hohe präventive Bedeutung haben. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 
Die aktive Arbeitsmarktpolitik kann einen maßgeblichen Beitrag zum Abbau der Lang-
zeitarbeitslosigkeit und der Eröffnung von Teilhabechancen leisten. Dazu müssten 
aber zunächst mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. In den vergangenen 
Jahren kam es zu einer massiven Reduktion der Zugänge in viele, als erfolgreich 
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evaluierte, arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen. Hier wäre ein deutlicher Rich-
tungswechsel angezeigt, der sowohl bei Maßnahmen zur Prävention von Langzeitar-
beitslosigkeit als auch bei der direkten Förderung von Langzeitarbeitslosen ansetzt. 
Dadurch könnte in vielen Fällen Beratung und Vermittlung die Perspektiven für Per-
sonen schaffen, die sich im Wettbewerb erst wieder durchsetzen können werden, 
wenn ihnen durch Fördermaßnahmen geholfen werden kann, die an ihren Problem-
lage ansetzen. Des Weiteren existieren Ansätze, wie die Förderung von Langzeitar-
beitslosen erfolgreicher gestaltet werden könnte und Perspektiven eröffnet werden 
können. Die Ausführungen im nächsten Abschnitt  gehen auf diese Aspekte im Detail 
ein. 

3 Verbesserungspotenziale für die aktive Arbeitsmarktpolitik 
Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik können zum Abbau der Langzeitar-
beitslosigkeit beitragen, indem sie in den Personen liegende Vermittlungshemmnisse 
abbauen, damit Wettbewerbsnachteile der Arbeitslosen ausgleichen und arbeitgeber-
seitige Unsicherheiten kompensieren.  

Wenn mangelnde Kompetenzen, Ausbildungsdefizite oder veraltete Qualifikationen 
einer Person die Aufnahme einer Arbeit erschweren, können Qualifizierungsmaßnah-
men dem entgegen wirken. Allgemeine Lohnkostenzuschüsse sollen fehlendes be-
triebs- und branchenspezifisches Humankapital sowie die Unsicherheit von Arbeitge-
bern über die Arbeitsproduktivität und Eignung von Bewerbern kompensieren – eine 
Unsicherheit, die insbesondere bei Langzeitarbeitslosen besteht, da diese Eigen-
schaft selbst als Signal für geringe Produktivität wahrgenommen wird.  

Gründungsförderung soll Personen unterstützen, für die die Aufnahme einer selbstän-
digen Tätigkeit eine geeignete Alternative zur Suche nach einer abhängigen Beschäf-
tigung darstellt. Sie trägt zur Überbrückung anfänglicher finanzieller Engpässe im 
Rahmen der Neugründung ebenso bei wie zur Gründungsvorbereitung anhand der 
für die Gewährung der Förderung erforderlichen Unterlagen (Businessplan, Tragfä-
higkeitsbescheinigung).  

Öffentlich geförderte Beschäftigung richtet sich an stark eingeschränkt beschäfti-
gungsfähige Arbeitslose, die unter Umständen infolge einer langen erfolglosen Ar-
beitsuche nicht mehr motiviert sind, eine Stelle zu suchen. Die Teilnahme an Maß-
nahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung soll diese Personen wieder an das 
Erwerbsleben gewöhnen, das Fehlen geregelter Tagesabläufe als Vermittlungs-
hemmnis beseitigen und regulären Arbeitgebern die Arbeitsbereitschaft der Teilneh-
menden signalisieren. Für dauerhaft nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäfti-
gungsfähige Personen könnte ein sozialer Arbeitsmarkt, ein Teilbereich der öffentlich 
geförderten Beschäftigung, soziale Teilhabe ermöglichen. Im Folgenden gehen wir 
im Zusammenhang mit Erkenntnissen zum bisherigen Erfolg der Fördermaßnahmen 
auf Verbesserungspotenziale ein. 
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Bessere finanzielle Ausstattung 
Zunächst ist festzustellen, dass der Einsatz aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnah-
men seit 2010 deutlich, der der öffentlich geförderten Beschäftigung und der Grün-
dungsförderung sogar massiv (um mehr als 80 Prozent) zurückgefahren wurde, wie 
Tabelle 3 auf Seite 12 zeigt. Dies ist nicht dadurch zu erklären, dass öffentlich geför-
derte Beschäftigung durch Qualifizierungsmaßnahmen oder die Förderung der Auf-
nahme regulärer abhängiger Beschäftigungsverhältnisse ersetzt worden wäre, da 
auch deren Einsatz stark rückläufig war. Der besonders starke Rückgang der öffent-
lich geförderten Beschäftigung erklärt sich nicht durch einen starken Abbau der Zahl 
der für diese Förderart in Frage kommenden Langzeitarbeitslosen. Der Langzeitar-
beitslosenbestand stagnierte vielmehr1: Er lag im Jahr 2010 bei durchschnittlich 1,14 
Millionen. Personen und im Jahr 2015 bei durchschnittlich 1,04 Millionen Personen. 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die jährlich in Maßnahmen zugehen, ist in Relation 
zum durchschnittlichen Bestand der Langzeitarbeitslosen in diesem Zeitraum eben-
falls stark gesunken, wie Tabelle 4 auf Seite 13 zeigt. Auch wird der Rückgang der 
Eintritte in Fördermaßnahmen nicht durch die in diesem Zeitraum eingeführte Be-
schränkung von Ein-Euro-Jobs auf wettbewerbsneutrale Tätigkeiten erklärt, da deren 
Rückgang von 2010 auf 2015 mit 58 Prozent schwächer ausfällt als der Rückgang 
der anderen, versicherungspflichtigen Maßnahmen der öffentlich geförderten Be-
schäftigung mit 84 Prozent (vgl. Tabelle 4). 
  

                                                 
1 Die Stagnation ist allerdings zumindest teilweise buchhalterisch auf den Rückgang der För-

derzugänge selbst zurückzuführen: Erstens zählen Langzeitarbeitslose während einer 
Förderung nicht zum Langzeitarbeitslosenbestand. Zweitens werden infolge der Teil-
nahme an Maßnahmen vor der Teilnahme langzeitarbeitslose Personen im Anschluss an 
die Förderung wieder als Neuzutritte in die Arbeitslosigkeit gerechnet und sind daher erst 
einmal für zwölf Monate nicht langzeitarbeitslos. Ein Rückgang der Förderfälle führt daher 
zeitweise dazu, dass eine buchhalterische Reduktion des Langzeitarbeitslosenbestandes 
durch Fördermaßnahmen geringer ausfällt. Ohne die sehr starken Rückgänge der Maß-
nahmezugänge wäre der statistisch erfasste Langzeitarbeitslosenbestand daher weiter 
sichtbar zurückgegangen. 
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Tabelle 3: Zugänge in ausgewählte Maßnahmen im Vergleich der Jahre 
      2010 und 2015 

  Maßnahmezugänge Veränderungsrate 
  (in Tsd.) 2015 gegen 2010 
      2010 2015 (in %) 
Qualifizierungsmaßnahmen1, darunter: 2.119,1 1.541,8 -27,2 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 498,5 305,8 -38,6 

Beschäftigungsaufnahme am 1. Arbeitsmarkt2 279,9 192,6 -31,2 

Öffentlich geförderte Beschäftigung, darunter: 751,3 236,4 -68,5 

sozialversicherungspflichtig3 90,9 10,4 -88,6 

versicherungsfrei4 660,4 226,1 -65,8 

Gründungsförderung5 163,3 33,3 -79,6 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit – Förderstatistik. 
 
1 Qualifizierungsmaßnahmen: Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (hierunter 

fällt auch die Einschaltung privater Vermittlungsdienstleister), Förderung beruflicher Weiterbil-
dung 

2 Beschäftigungsaufnahme am 1. Arbeitsmarkt: Eingliederungszuschuss, auch für Schwerbehinderte, 
Einstiegsgeld zur Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung 

3 Öffentlich geförderte Beschäftigung (sozialversicherungspflichtig): Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Beschäftigungsphase der Bürgerarbeit, Beschäfti-
gungszuschuss, Förderung von Arbeitsverhältnissen, ESF-Bundesprogramm Eingliederung 
langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter, Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt“ 

4 Öffentlich geförderte Beschäftigung (versicherungsfrei): Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwands-
variante 

5 Gründungsförderung: Gründungszuschuss, Einstiegsgeld bei Selbständigkeit 
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Tabelle 4: Jährliche Anzahl der Zugänge von Langzeitarbeitslosen in ausgewählte Maßnahmen relativ zum  

      durchschnittlichen monatlichen Bestand an Langzeitarbeitslosen 

  

Maßnahmezugänge von 
Langzeitarbeitslosen 
(in Tsd.) 

 

Veränderungsrate 
2015 gegen 2010 
(in %) 

 
 
 

Maßnahmezugänge von 
Langzeitarbeitslosen pro 
1.000 Langzeitarbeitslose 
im Arbeitslosenbestand 

Veränderungsrate  
2015 gegen 2010 
(in %) 

 
 
 

  2010 2015 2010 2015 
Qualifizierungsmaßnahmen1, darunter: 322,0 250,0 -22,4 282,4 240,6 -14,8 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 62,3 44,3 -28,9 54,6 42,6 -22,0 

Beschäftigungsaufnahme am 1. Arbeitsmarkt2 42,9 28,1 -34,5 37,6 27,0 -28,2 

Öffentlich geförderte Beschäftigung, darunter: 169,7 60,2 -64,5 148,8 58,0 -61,0 
sozialversicherungspflichtig3 20,2 3,0 -85,4 17,7 2,9 -83,9 
versicherungsfrei4 149,4 57,3 -61,7 131,0 55,1 -57,9 

Gründungsförderung5 7,8 1,4 -81,9 6,8 1,3 -80,2 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit – Förderstatistik und Arbeitsmarktstatistik. 
 
1 Qualifizierungsmaßnahmen: Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (hierunter fällt auch die Einschaltung privater Vermittlungsdienstleister),  
 Förderung beruflicher Weiterbildung 
2 Beschäftigungsaufnahme am 1. Arbeitsmarkt: Eingliederungszuschuss, auch für Schwerbehinderte, Einstiegsgeld zur Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung 
3 Öffentlich geförderte Beschäftigung (sozialversicherungspflichtig): Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante, Beschäftigungsphase  
 der Bürgerarbeit, Beschäftigungszuschuss, Förderung von Arbeitsverhältnissen, ESF-Bundesprogramm Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter,  
 Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 
4 Öffentlich geförderte Beschäftigung (versicherungsfrei): Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante 
5 Gründungsförderung: Gründungszuschuss, Einstiegsgeld bei Selbständigkeit 
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Der erhebliche Rückgang der Eintritte in aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ist 
nicht durch eine fehlende Effektivität der Instrumente gerechtfertigt. In der Vergan-
genheit wurden die Wirkungen auf die Integrationschancen der Teilnehmenden für 
viele Förderinstrumente untersucht (für einen Überblick über die Ergebnisse der Eva-
luationsstudien siehe zum Beispiel Hohmeyer/Moczall 2016; Heyer et al. 2012 und 
speziell für Zuschüsse an Arbeitgeber und öffentlich geförderte Beschäftigung 
Wolff/Stephan 2013). Die Evaluationen haben gezeigt, dass zumindest für Teilgrup-
pen die meisten betrachteten Maßnahmen die Eingliederungschancen erhöhen. 
Hierzu gehören insbesondere diejenigen Langzeiterwerbslosen, bei denen die Wir-
kungen von Maßnahmen die bei Kurzzeiterwerbslosen in der Tendenz erreichen oder 
übertreffen (siehe auch Hohmeyer et al. 2015).  

Besonders erwähnenswert ist, dass die Gründungsförderung stark zurückgeführt 
wurde, obwohl ihre hohe Effektivität durch viele Evaluationsstudien bescheinigt wurde 
(zum Beispiel Caliendo/Künn 2011, Wolff et al. 2016). Ebenso bemerkenswert ist, 
dass die Eintritte in versicherungspflichtige öffentlich geförderte Beschäftigung ext-
rem reduziert wurden, obwohl sich im Rechtskreis SGB II (und damit vor allem für 
schwer vermittelbare Arbeitslose), in dem sie hauptsächlich eingesetzt wird und 
wurde, gezeigt hat, dass die versicherungspflichtigen Maßnahmen deutlich die Chan-
cen der Geförderten auf eine Eingliederung in ungeförderte Erwerbsarbeit erhöhen 
(Hohmeyer/Wolff 2010a). 

Langzeiterwerbslose verlassen durch Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt die Arbeitslosigkeit deutlich seltener als kurzzeitig Erwerbs-
lose und bedürfen somit besonders der Unterstützung durch aktive arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen (siehe auch Hohmeyer et al. 2015; Bruckmeier et al. 2015). 

Auf Qualifizierung setzen 
Studien zu Maßnahmewirkungen zeigen, dass Langzeiterwerbslose von der Teil-
nahme an Qualifizierungsmaßnahmen (Förderung der beruflichen Weiterbildungen, 
Trainingsmaßnahmen) profitieren können (Bernhard/Kruppe 2012, Jozwiak/Wolff 
2007). Daher sollte insbesondere bei der Förderung von Langzeiterwerbslosen auch 
auf die Qualifizierung gesetzt werden. Bernhard (2016) und Bernhard/Kruppe (2012) 
haben die Wirkung der Förderung beruflicher Weiterbildung untersucht. Während der 
ersten Monate nach Beginn der beruflichen Weiterbildung haben die Teilnehmenden 
demnach signifikant geringere Beschäftigungschancen als die Vergleichsgruppe. Die-
ser Effekt ist auch plausibel, weil die Teilnehmenden sich auf die Weiterbildung kon-
zentrieren und ihre Arbeitsuche einschränken. Einige Monate nach Beginn der Maß-
nahme verschwindet dieser Investitionseffekt, und es zeigt sich eine signifikant posi-
tive Wirkung auf die Beschäftigungschancen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Je nach Zeitpunkt und Personengruppe beläuft sich der Nettoeffekt auf die Beschäf-
tigtenquote der Teilnehmenden auf drei bis 17 Prozentpunkte (Bernhard 2016). Be-
rufliche Weiterbildung erhöht die Beschäftigungschancen der Teilnehmenden auch 
langfristig: Die positive Wirkung der beruflichen Weiterbildung bleibt auch über acht 
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Jahre nach Förderbeginn bestehen. Auffällig ist zudem, dass die Beschäftigungsge-
winne tendenziell umso größer sind, je länger die Erwerbstätigkeit der betreffenden 
Personen zurückliegt.  

Öffentlich geförderte Beschäftigung und sozialer Arbeitsmarkt 
Öffentlich geförderte Beschäftigung ist für schwer vermittelbare Personen und damit 
viele Langzeitarbeitslose, für die andere Instrumente der Arbeitsförderung kaum in 
Frage kommen, ein wichtiges Instrument. Ein-Euro-Jobs sollen arbeitsmarktferne 
Personen wieder an den Arbeitsmarkt heranführen und so deren Integrationschancen 
in den ersten Arbeitsmarkt verbessern.  

Wie Hohmeyer/Wolff (2010b) und Wolff/Hohmeyer (2008) zeigen, verbessern Ein-
Euro-Jobs die Beschäftigungschancen von Männern und Frauen in Westdeutschland 
sowie von Frauen in Ostdeutschland etwa zwei Jahre nach Förderbeginn. Demge-
genüber konnte für ostdeutsche Männer kein positiver Effekt ermittelt werden. Von 
Ein-Euro-Jobs profitieren diejenigen Personen am meisten, die schon seit mehreren 
Jahren nicht mehr erwerbstätig waren. So steigt die Wahrscheinlichkeit, einer regulä-
ren Beschäftigung nachzugehen, für Personen, die vor drei bis zwölf Jahren zuletzt 
gearbeitet haben, 20 Monate nach Teilnahmebeginn um ein bis sechs Prozentpunkte 
(Wolff/Hohmeyer 2008). Hingegen erhöhen sich die Beschäftigungschancen von Per-
sonen, die im Jahr vor Beginn der Maßnahme noch erwerbstätig waren, nicht.  

Eine wahrscheinliche Erklärung für diesen Unterschied ist, dass insbesondere Lang-
zeiterwerbslose durch Ein-Euro-Jobs stabilisiert werden und sich an einen geregelten 
Tagesablauf gewöhnen. Höhere Beschäftigungseffekte für die Geförderten wurden 
im Rechtskreis SGB II durch die Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante erzielt. 
Die Befunde der Untersuchung von Hohmeyer/Wolff (2010a) weisen je nach unter-
suchter Personengruppe auf einen mittelfristigen Nettoeffekt auf die Beschäftigten-
quote der Geförderten von rund 4 bis 10 Prozentpunkten hin. 

Da sich öffentlich geförderte Beschäftigung häufig an Personen richtet, die sich in der 
Arbeitswelt schwer zurecht finden, können krisenhafte Entwicklungen auftreten. Eine 
Unterstützung durch ein Jobcoaching könnte helfen, solche Entwicklungen zu ver-
meiden und die Integrationschancen der Geförderten zu erhöhen. In den „Modellpro-
jekten öffentlich geförderte Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen wurden beispiels-
weise Coaching-Ansätze erprobt. Bauer et al. (2016) kommen auf Basis ihrer Aus-
wertungen zu dem Ergebnis, dass Schwierigkeiten in den betrieblichen Abläufen und 
in der Lebensführung der Geförderten häufige Anlässe für die Intervention von 
Jobcoaches darstellen: Knapp zwei Drittel der befragten Jobcoaches bestätigen dem-
nach, dass ein erheblicher Bedarf an intensiver Unterstützung der Geförderten durch 
den Jobcoach vorliegt.  

Zuletzt könnte das Maßnahmen-Portfolio zugunsten von Personen mit längerfristig 
geringen Vermittlungschancen um einen „sozialen Arbeitsmarkt“ erweitert werden, 
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ähnlich dem 2012 ausgelaufenen Instrument „Beschäftigungszuschuss“. Mit derarti-
gen Maßnahmen könnte die soziale Teilhabe für eine eng abgegrenzte Zielgruppe 
mit erheblichen Vermittlungshemmnissen sichergestellt werden, auch durch Ele-
mente von sozialpädagogischer Betreuung und Coaching (siehe hierzu Hohmeyer et 
al. 2015; Kupka/Wolff 2013, zur potenziellen Größenordnung eines sozialen Arbeits-
markts siehe Koch/Kupka 2012). 

Zwei derzeit laufende Programme setzen Elemente eines sozialen Arbeitsmarktes 
um, allerdings nur in sehr begrenzten Umfang. Erstens ist das ESF-Bundesprogramm 
zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter zu nennen (Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales et al. 2014; Details siehe Knoop 2016). Dieses sah 
zunächst nur Zugänge von Personen vor, die mindestens zwei Jahre ununterbrochen 
arbeitslos waren, mindestens 35 Jahre alt sind und über keine verwertbare Ausbil-
dung verfügen. Vor 2016 zählte auch eine geringfügige Beschäftigung von mehr als 
drei Monaten als Unterbrechung der Arbeitslosigkeit; Anfang 2016 wurden aufgrund 
sehr geringer Förderfallzahlen die Voraussetzungen dahingehend gelockert, dass 
eine geringfügige Beschäftigung nicht mehr aus dem Teilnehmerkreis ausschließt. 

Eine intensivere Variante dieses Programms existiert für Personen mit weiteren Ver-
mittlungshemmnissen und mindestens fünf Jahren Arbeitslosigkeit. Es werden Ar-
beitsverhältnisse im Umfang von mindestens 20 Wochenstunden von mindestens 24 
Monaten Dauer gefördert. Teilnehmende Jobcenter sprechen potenzielle Arbeitgeber 
direkt an und bieten ihnen großzügige, zeitlich degressiv ausgestaltete Lohnkosten-
zuschüsse. Während der Beschäftigung erhalten die Geförderten ein Coaching, wel-
ches unter anderem die soziale Aktivierung (zum Beispiel pünktlicher Arbeitsbeginn, 
Vorbereitung auf die Erwartungen des Arbeitgebers) umfasst. Das Programm wird 
von einem Konsortium aus Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Insti-
tut für Angewandte Wirtschaftsforschung sowie SOKO Institut für Sozialforschung 
und Kommunikation von September 2015 bis September 2021 evaluiert; erste Ergeb-
nisse liegen derzeit noch nicht öffentlich vor.2  

Zweitens enthält das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ Elemente 
eines sozialen Arbeitsmarktes, soweit die Zielgruppe von Personen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen und nicht die Zielgruppe von Bedarfsgemeinschaften mit min-
derjährigen Kindern betrachtet wird (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
2015). Dieses Projekt wird von einem Forschungskonsortium unter Beteiligung des 

                                                 
2 http://www.isg-institut.de/evaluation-des-esf-bundesprogramms-zur-eingliederung-langzeit-

arbeitsloser-leistungsberechtigter-nach-dem-sgb-ii-auf-dem-allgemeinen-arbeitsmarkt/ 
[12.09.2016] 
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Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, des Instituts für Arbeit und Qualifi-
kation, der Gesellschaft für prospektive Entwicklungen und dem SOKO Institut für 
Sozialforschung und Kommunikation von März 2016 bis Juni 2020 evaluiert.3 

4 Die Rolle des Niedriglohnsektors für Langzeitarbeitslose 
Eine Analyse anhand von Daten der Bundesagentur für Arbeit von sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen von Arbeitslosengeld-II-Empfängern, 
die im Jahr 2012 neu Grundsicherung bezogen, zeigt, dass gut 70 Prozent der Per-
sonen, die zuvor vollzeitbeschäftigt waren, aus dem Niedriglohnsektor kamen. Etwa 
drei Viertel der Personen, die in eine Vollzeiterwerbstätigkeit übergingen, nahmen ei-
nen Niedriglohnjob auf (Hofmann/Stephan 2016). Niedrig entlohnte Beschäftigung 
liegt definitionsgemäß vor, wenn der Lohn unterhalb von zwei Dritteln des Median-
lohns von Vollzeitbeschäftigten liegt. Im Vergleich zum Rechtskreis SGB III spielt der 
Niedriglohnsektor für SGB-II-Bezieher eine deutlich größere Rolle. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass Arbeitslose im Rechtskreis SGB II nicht zwangsläufig langzeitar-
beitslos sind (Bruckmeier et al. 2015). Nur etwa die Hälfte ist bereits länger als ein 
Jahr arbeitslos, bei den anderen handelt es sich um Kurzzeitarbeitslose, die noch 
keine (ausreichenden) Ansprüche auf Arbeitslosengeld I erworben haben. Umgekehrt 
werden ca. 90 Prozent der Langzeitarbeitslosen im Rechtskreis SGB II betreut. Die 
Niedriglohnbetroffenheit bei Langzeitarbeitslosen dürfte damit noch höher liegen als 
bei allen Arbeitslosengeld-II-Empfängern.  

Vor diesem Hintergrund stellt die Beschäftigungsaufnahme im Niedriglohnbereich für 
häufig wettbewerbsschwache Langzeitarbeitslose einen relevanten Ansatz zur In-
tegration in den Arbeitsmarkt dar. Allerdings sollte die Wirksamkeit dieser Strategie 
nicht überbewertet werden. 

Zum einen hängt die Wirksamkeit der Vermittlung in niedrig entlohnte Beschäftigung 
von der Nachhaltigkeit der Beschäftigung und sich möglicherweise einstellenden Brü-
ckeneffekten in höherwertige Beschäftigung ab. So kann die Aufnahme einer niedrig 
entlohnten Beschäftigung im Vergleich zu andauernder Arbeitslosigkeit zu einer nach-
haltigen Überwindung von Arbeitslosigkeit und Bedürftigkeit beitragen, wenn während 
der Beschäftigung spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden können. 
Zudem kann eine Niedriglohnbeschäftigung im Vergleich zu andauernder Arbeitslo-
sigkeit eine höhere Arbeitsmotivation und das Vorhandensein von arbeitsrelevanten 
sozialen Fähigkeiten signalisieren. Insbesondere für Langzeitarbeitslose ist dieser 
Aspekt relevant, da der Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit bei der Stellenbeset-
zung eine hohe Bedeutung zukommt. So zeigen Ergebnisse aus der IAB-
Stellenerhebung, dass Arbeitgeber langzeitarbeitslosen Bewerbern häufig mit starken 
Vorbehalten begegnen. Im Jahr 2015 gaben etwa 42 Prozent aller befragten Betriebe 

                                                 
3 http://www.zew.de/forschung/evaluation-des-bundesprogramms-soziale-teilhabe-am-ar-

beitsmarkt/ [12.09.2016] 
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an, dass sie langzeitarbeitslose Bewerber beim Einstellungsprozess nicht berücksich-
tigen würden (Rebien 2016).  

Bisherige Erkenntnisse zu den Arbeitsaufnahmen von SGB-II-Leistungsbeziehern 
lassen nicht den Schluss zu, dass neu aufgenommene (niedrig entlohnte) Beschäfti-
gungsverhältnisse in großem Umfang einen nachhaltigen Ausstieg aus der Arbeitslo-
sigkeit und dem Leistungsbezug begründen. Im Jahr 2008 dauerten von allen neu 
aus dem SGB II heraus aufgenommen sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen nur 55 Prozent länger als sechs Monate (Koller und Rudolph 
2011). Auch war die Hälfte der Beschäftigungsverhältnisse nicht bedarfsdeckend, so-
dass die SGB-II-Bedürftigkeit nicht überwunden werden konnte. Bei Menschen, die 
sowohl Leistungen beziehen und dabei gleichzeitig einer (zumeist) niedrig entlohnten 
Tätigkeit nachgehen, zeigt sich ebenfalls keine ausgeprägte Aufwärtsmobilität aus 
dem Leistungsbezug: Nur etwa jeder fünfte Aufstocker des Jahres 2010 war im Folge-
jahr nicht mehr auf Leistungen angewiesen, ebenso viele hatten ihre Erwerbstätigkeit 
im Folgejahr verloren (Bruckmeier et al. 2013).  

Hinsichtlich der Lohnmobilität zeigen Mosthaf et al. 2011, dass vor allem für Gering-
qualifizierte die Aufstiegsmobilität aus dem Niedriglohnsektor in Deutschland gering 
ist. Eine hohe Bedeutung für die Aufstiegsmobilität haben insbesondere die Art der 
Beschäftigung sowie Merkmale des Betriebes. Für Frauen, insbesondere wenn diese 
in Teilzeit arbeiten, wird dieser Befund von Mosthaf et al. 2014 bestätigt. Allerdings 
zeigen die Autoren auch, dass Frauen, die einer niedrig entlohnten Beschäftigung 
nachgehen, deutlich höhere Aussichten auf eine besser bezahlte Tätigkeit haben als 
arbeitslose Frauen. Dieser Sprungbretteffekt im Vergleich zur Arbeitslosigkeit findet 
sich auch für Männer, wobei sich vor allem für Personen, die bereits länger arbeitslos 
und geringqualifiziert sind, im Vergleich zur Arbeitslosigkeit mit dem Ausüben eine 
niedrig entlohnte Beschäftigung deutlich bessere Chancen auf eine höher entlohnte 
Beschäftigung ergeben (Knabe und Plum 2013). 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Frage der Rolle des Niedriglohnsektors für den Abbau 
der Langzeitarbeitslosigkeit berücksichtigt werden muss, ist die Arbeitsmarktnähe der 
Langzeitarbeitslosen. Für einen Teil der Langzeitarbeitslosen kann aufgrund der vor-
handenen Vermittlungshemmnisse und der Arbeitsmarktferne die Integration in den 
Arbeitsmarkt nur ein höchstens mittelfristiges Ziel darstellen. Vor der Vermittlung in 
Beschäftigung stehen hier Maßnahmen zur Erhöhung oder Wiederherstellung der Be-
schäftigungsfähigkeit. Für die Gruppe mit multiplen Vermittlungshemmnissen steht 
zunächst die Förderung der sozialen Teilhabe und Stabilisierung im Vordergrund 
(siehe Abschnitt 3). Dabei handelt es sich um Personen, die auf absehbare Zeit kaum 
Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration haben. Im Rechtskreis SGB II waren im 
Jahr 2011 circa 100.000 bis 200.000 Personen dieser Gruppe zuzuordnen (Koch und 
Kupka 2011). 

Insgesamt legen die bisherigen Befunde nahe, dass die Vermittlung in niedrigent-
lohnte Beschäftigung entsprechend der Heterogenität der Langzeitarbeitslosen nur 
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eine von mehreren Strategien zur Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit sein 
kann. Für arbeitsmarktferne Personen kann eine Tätigkeit im Niedriglohnsektor eine 
Aufwärtsmobilität in Gang setzen, wobei vor allem die Art der Beschäftigung und des 
Betriebes zu beachten sind. Da sich eine niedrig entlohnte Beschäftigung unter Um-
ständen auch negativ auf den weiteren Arbeitsmarkterfolg auswirken kann, beispiels-
weise wenn keine spezifischen Fähigkeiten während der Beschäftigung erworben 
werden, steht die Vermittlung in niedrig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse im 
Spannungsfeld mit möglichen Qualifikationsangeboten an Langzeitarbeitslose sei-
tens der Arbeitsmarktpolitik. Dies spricht insgesamt für eine differenzierte Bewertung 
der Rolle des Niedriglohnsektors für die Überwindung der Langzeitarbeitslosigkeit, 
die zudem innerhalb einer Gesamtstrategie, unter anderem im Rahmen einer Weiter-
betreuung nach der Beschäftigungsaufnahme zur Stabilisierung der Erwerbstätigkeit, 
gesehen werden sollte.  

5 Der Einfluss des Anspruchslohns auf den Abbau der 
Langzeitarbeitslosigkeit 

Hohe Lohnansprüche können den Einstieg in Erwerbstätigkeit erschweren, da sich 
hierdurch die Anzahl an potenziellen Stellen, die ein Arbeitsuchender bereit ist anzu-
nehmen, verringert. Zugleich gehen Stellen mit höherer Entlohnung häufig mit höhe-
ren Anforderungen seitens des Arbeitsgebers einher. Die Frage, welche Ansprüche 
gerechtfertigt sind, ist normativer Natur und lässt sich empirisch nicht klären. Aller-
dings gibt ein nicht unerheblicher Teil der nach Arbeit suchenden Personen an, dass 
sie für eine neue Tätigkeit auch ein geringes Einkommen in Kauf nehmen würden. 
Immerhin 43 Prozent der arbeitsuchenden Arbeitslosengeld-II-Empfänger (diese 
Gruppe beinhaltet Arbeitslose sowie Aufstocker) und 54 Prozent der Arbeitslosen 
ohne Arbeitslosengeld-II-Bezug gaben dies im Jahr 2008 im Rahmen des Panels „Ar-
beitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) an (Beste/Bethmann/Trappmann 2010). 

Bender et al. (2009) untersuchten als zusätzlichen Aspekt der Konzessionsbereit-
schaft die Höhe des Lohns, den Arbeitsuchende bereit sind zu akzeptieren. Hierbei 
spricht man von Reservationslohn. Für das Jahr 2007 lag der durchschnittliche Re-
servationslohn von Arbeitslosengeld-II-Empfänger bei 6,29 Euro netto; mehr als zwei 
Drittel (70%) nennen einen Wert von maximal 8,30 Euro. Die genannten Löhne schei-
nen sich damit größtenteils in einem realistischen Rahmen zu bewegen. Osiander 
(2010) kommt zu ähnlichen Befunden. Er nutzt Daten des PASS und kommt auf einen 
Nettoreservationslohn von 6,17 Euro bei Arbeitslosen, der durch einen zurückhalten-
den pauschalen Aufschlag von 25 Prozent für Sozialabgaben einem Bruttoreservati-
onslohn von 7,71 Euro entspricht. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen fordert einen 
Bruttostundenlohn zwischen sechs und neun Euro. Dabei spielt vor allem der Haus-
haltskontext eine Rolle für den Reservationslohn, insbesondere Verheiratete mit ei-
nem Kind geben deutlich höhere Reservationslöhne an. 
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Eine Studie von Hohmeyer/Wolff (2016) befasst sich mit Effekten der Ankündigung 
von Ein-Euro-Jobs auf das Arbeitssuchverhalten und die Reservationslöhne von Ar-
beitslosengeld-II-Beziehern. Diese Maßnahmen richten sich an schwer vermittelbare 
Arbeitslose, so dass die Studie Hinweise liefern kann, inwiefern deren Reservations-
löhne bereits so niedrig sind, dass sie auf eine Intervention kaum mit einer Reserva-
tionslohnanpassung nach unten reagieren würden. Die Ankündigung einer Teilnahme 
könnte dazu führen, dass die Arbeitssuchintensität eines Arbeitslosengeld-II-
Beziehers zurückgeht und sein Anspruchslohn höher ausfällt, wenn sich die Person 
von der angekündigten Teilnahme beispielsweise eine erhöhte Beschäftigungsfähig-
keit und verbesserte Teilhabechancen verspricht; für solche Personen wäre die Teil-
nahme attraktiv. Andere Personen mögen aber der Teilnahme eher skeptisch gegen-
über stehen und sehen darin die Gefahr, von der Aufnahme einer Erwerbsarbeit ab-
gehalten zu werden, ohne durch eine verbesserte Beschäftigungsfähigkeit von der 
Teilnahme zu profitieren; für sie geht von der Ankündigung ein Droheffekt aus. Sie 
würden auf die Ankündigung einer Ein-Euro-Job-Teilnahme tendenziell mit einer er-
höhten Arbeitssuchintensität und einem verringerten Anspruchslohn reagieren.  

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, Arbeit zu suchen, 
aufgrund der Ankündigung statistisch signifikant steigt (von einem Durchschnittswert 
von 53,7% auf etwa 59%). Diese zehnprozentige Zunahme spricht für eine Dominanz 
der Droheffekte. Dennoch nehmen die Reservationsstundenlöhne ausgehend von ei-
nem Niveau von 6,80 Euro im Schnitt um rund 2,3 Prozent und nicht statistisch signi-
fikant ab. Das spricht dafür, dass für diesen Personenkreis die Reservationslöhne 
schon recht niedrig sind, weshalb er vor allem mit einer Anpassung der Arbeitssu-
chintensität auf die Ankündigung der Ein-Euro-Job-Teilnahme reagiert. 

6 Die Ausnahmeregelung vom Mindestlohn 
Die Ausnahmeregelung vom Mindestlohn wurde vor ihrer Einführung kontrovers dis-
kutiert. Einerseits wurde mit ihr die Hoffnung verbunden, bestehende Hürden der Ar-
beitsmarktintegration durch die Einführung des Mindestlohns nicht noch weiter zu er-
höhen. Andererseits wurde bemängelt, sie könnte eine Diskriminierung von Langzeit-
arbeitslosen darstellen, demotivierend wirken und die Beschäftigungsstabilität von 
Langzeitarbeitslosen weiter verschlechtern. 

Vom Berge et al. (2016) zeigen, dass die Ausnahmeregelung derzeit nur in sehr we-
nigen Fällen angewandt wird, und kommen zu dem Schluss, dass sie bisher keine 
relevanten Lohn- oder Beschäftigungseffekte entfaltet.  

Zunächst ist der geringe Informationsstand der Betroffenen zu beachten: Viele Lang-
zeitarbeitslose kennen die Regelung nicht. Unklar bleibt, ob sich bei besserer Kennt-
nis der Ausnahmeregelung eine stärkere Inanspruchnahme ergeben hätte.   

Eine Befragung der Mitarbeiter in sechs Jobcentern zeigt außerdem, dass die Aus-
nahmeregelung nicht als mögliche Vermittlungsstrategie wahrgenommen wird. Sie 
ginge an den wahren Herausforderungen bei der Betreuung von Langzeitarbeitslosen 
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vorbei, so die Befragten. Einige Arbeitgeber hätten generelle Vorbehalte gegenüber 
Langzeitarbeitslosen bzw. könnten diese für Stellen, bei denen von Beginn an eine 
hohe Produktivität gefordert ist, nicht einsetzen. Vielmehr legten die Arbeitgeber – 
unabhängig vom Status der Langzeitarbeitslosigkeit – Wert auf die Qualifikation und 
persönliche Eignung ihrer zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Die Befragten sehen zudem andere, bereits bestehende Instrumente für eine Integra-
tion von (Langzeit-)Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt als geeigneter an. Dazu zählen 
insbesondere Eingliederungszuschüsse, die von den Jobcentern immer wieder als 
individuelleres und pass-genaueres Förderinstrument für Langzeitarbeitslose ge-
nannt werden. Außerdem sehen die Jobcenter bisher wenig Anlass, ihren Kunden zu 
einer Bescheinigung ihrer Langzeitarbeitslosigkeit zu raten. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich schlussfolgern, dass die Ausnahmeregelung in ih-
rer jetzigen Form für die beteiligten Akteure nicht attraktiv ist, um ernsthaft in Betracht 
gezogen zu werden. Ob eine Ausweitung des Geltungszeitraums, zum Beispiel auf 
zwölf Monate, hier eine deutliche Veränderung bewirkt, ist zu bezweifeln. 
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